
 

 

Merkblatt zum Modul Therapie mit Zepatier 
bei chronischer Hepatitis C 

für Teilnehmer am Facharztprogramm 
 

Modul Therapie mit Zepatier bei chronischer 
Hepatitis C – was ist das? 

 
 

Mit dem Facharztprogramm wollen die Bosch BKK 
und ihre Partner in Baden-Württemberg gemeinsam 
die Qualität und Wirtschaftlichkeit der gesundheitli- 
chen Versorgung verbessern. Damit entsprechen sie 
einer Empfehlung des Gesetzgebers. Ziel des Mo- 
duls zur Therapie mit Zepatier bei chronischer Hepa- 
titis C im Facharztprogramm (im Folgenden: Modul) 
ist es, die Betreuung von Patienten mit Hepatitis C in 
besonderer Qualität zu gewährleisten und individu- 
elle Unterstützung bei der Therapie durch Ihren ge- 
wählten Facharzt zu ermöglichen. 

 
Ihr Arzt wählt die für Sie passende Therapie aus. In 
Abhängigkeit vom Genotyp des Hepatitis-C-Virus und 
weiteren patientenindividuellen Faktoren stehen 
dabei verschiedene Arzneimittel mit vergleichbar ho- 
her Wirksamkeit zur Verfügung. In diesem Fall sind 
für Ihren Arzt die Kosten der Therapie ein Aspekt bei 
der Auswahl Ihrer Therapie. Für das Arzneimittel Ze- 
patier mit den Wirkstoffen Elbasvir und Grazoprevir 
entstehen geringere Kosten als für andere Arzneimit- 
tel dieser Substanzgruppe. Durch diese Einsparun- 
gen im Arzneimittelbereich können Zusatzleistungen 
für unsere Versicherten in den Selektivverträgen refi- 
nanziert werden. Wir danken Ihnen, dass Sie uns auf 
diesem Weg unterstützen. 

 
Während der Therapie werden Sie engmaschig durch 
Ihren Arzt betreut. Das ist notwendig, um mög- liche 
Nebenwirkungen überwachen und Entschei- dungen 
zum Verlauf der Therapie treffen zu können. Ihre 
Teilnahme am exklusiven Modul Therapie mit 
Zepatier bei chronischer Hepatitis C ist freiwillig. 

 
Folgendes bitten wir Sie dabei zu beachten: 

 
• Sie wählen Ihren Facharzt verbindlich bis zum Ende 

der Therapie. Das Therapieende wird von Ihrem 
Facharzt festgelegt. 

• Sie sollten während der Behandlung nur in begrün- 
deten Ausnahmefällen Ihren Arzt wechseln. Bei ei- 
nem begründeten Arztwechsel sind Sie verpflichtet, 
Ihren Arzt über die bereits begonnene Behandlung 
mit Zepatier zu informieren. Falls Ihr neu gewählter 
Arzt am Facharztprogramm der Bosch BKK teil- 
nimmt und Sie die Therapie bei ihm fortführen 
möchten, ist es erneut erforderlich, eine Teilnahme- 
erklärung zum Modul auszufüllen. 

• Im Vertretungsfall (Urlaub oder Krankheit Ihres 
Facharztes) suchen Sie den von Ihrem Facharzt be- 
nannten Vertretungsarzt auf. 

• Teilnehmen können alle Versicherten der Bosch 
BKK, die am Hausarztprogramm teilnehmen und 
mindestens 18 Jahre alt sind. 

 
Ihre Vorteile auf einen Blick 

 
 

Das Modul ermöglicht Ihnen und Ihrem Arzt eine be- 
sondere Unterstützung bei der Therapie der chroni- 
schen Hepatitis C und eine intensivere Betreuung so- 
wie individuelle Begleitung während Ihrer Therapie. 
Ihr Arzt kann sich mehr Zeit für Ihre Begleitung neh- 
men und Sie mit verständlichen Informationen bei der 
Therapie unterstützen. 
Taggleich zur Einschreibung im Modul kann die Be- 
handlung gemäß Modul erfolgen. 

 
Einschreibung 

 
 

Ihre Teilnahmeerklärung können Sie in der Praxis ei- 
nes am Facharztprogramm im Fachgebiet Gastro- 
enterologie teilnehmenden Facharztes mit Erfahrung 
in der Therapie der chronischen Hepatitis C ausfüllen 
und abgeben. Mit Ihrer Unterschrift zur Teilnahme am 
Modul wählen Sie einen Ihrer Fachärzte des Vertrau- 
ens und die Teilnahme am Modul bis zum Ende der 
Therapie. 
Der Arzt händigt Ihnen eine Kopie der von Ihnen und 
Ihrem Arzt unterschriebenen Teilnahmeerklärung 
aus. Ein zweites Exemplar der Teilnahmeerklärung 
verbleibt bei Ihrem Facharzt. Ihre Teilnahme am Mo- 
dul beginnt sofort. Sie entscheiden gemeinsam mit 
Ihrem Arzt, wann Ihre Behandlung startet. Sie erhal- 
ten kein gesondertes Begrüßungsschreiben zur Teil- 
nahme am Modul. 

 
Wenn Sie sich nicht für das Modul entscheiden 
und bereits am Facharztprogramm teilnehmen, 
wird Ihr Arzt Sie nach den dort festgelegten ho- 
hen Qualitätskriterien behandeln. Sie bleiben wie 
gewohnt Teilnehmer/in in der hausarztzentrierten 
Versorgung (Hausarztprogramm) und besonde- 
ren ambulanten ärztlichen Versorgung (Facharzt- 
programm). 

 
Widerruf der Teilnahme 

 
 

Sie können die Abgabe Ihrer Teilnahmeerklärung 
innerhalb von zwei Wochen nach deren Abgabe 
in Textform oder zur Niederschrift bei Ihrem Arzt 
oder bei der Bosch BKK ohne Angabe von Grün- 
den widerrufen. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absen- 
dung der Widerrufserklärung an Ihren Arzt oder 
die Bosch BKK. Blinde und Sehbehinderte wer- 
den im Bedarfsfall im Rahmen der Einschreibung 



mündlich über die Möglichkeit des Widerrufs der 
Teilnahme belehrt. 

 
Kündigung und Facharztwechsel 

 
 

Ihre Behandlung dauert in der Regel maximal 16 Wo- 
chen. Mit dem Therapieende endet automatisch auch 
Ihre Teilnahme am Modul. Sie können Ihre Teil- 
nahme am Modul auch vor Therapieende ohne An- 
gabe von Gründen in Textfor,m oder zur Niederschrift 
gegenüber Ihrem Arzt oder der Bosch BKK kündigen. 
Die Kündigung wird frühestens zum Ablauf von 12 
Monaten nach Einschreibung wirksam. Endet die 
Therapie nicht und erfolgt keine Kündigung, verlän- 
gert sich die Teilnahme jeweils automatisch um wei- 
tere 12 Monate. 

 
Sie sollten während der Behandlung nur in begründe- 
ten Ausnahmefällen Ihren Arzt wechseln. Ein Wech- 
sel des Facharztes müssen Sie der Bosch BKK mit 
Begründung in Textform mitteilen. Bei einem Arzt- 
wechsel sind Sie verpflichtet, Ihren Arzt über die be- 
reits begonnene Behandlung mit Zepatier zu infor- 
mieren. Falls Ihr neu gewählter Arzt am Facharztpro- 
gramm der Bosch BKK teilnimmt und Sie die Thera- 
pie bei ihm fortführen möchten, ist es erneut erforder- 
lich, eine Teilnahmeerklärung zum Modul auszufül- 
len. 

 
Die Bosch BKK kann Ihre Teilnahme am Modul kün- 
digen, wenn Sie wiederholt gegen Teilnahmebedin- 
gungen nach Ihrer Teilnahmeerklärung und diesem 
Merkblatt verstoßen. Liegen die Teilnahmevoraus- 
setzungen für das Hausarztprogramm und Facharzt- 
programm nicht mehr vor, erfolgt der Ausschluss aus 
dem Modul. 

 
Einwilligung zum Datenschutz 

 
 

Im Sozialgesetzbuch wird die Datenerhebung, -über- 
mittlung, -speicherung, -verarbeitung und -nutzung 
durch die Bosch BKK für das Facharztprogramm und 
das Modul geregelt. 
Für die Teilnahme am Modul ist es erforderlich, dass 
der Versicherte eine zusätzliche Einwilligungserklä- 
rung zum Datenschutz abgibt, u. a. da die Abrech- 
nung der ärztlichen Vergütung über die Manage- 
mentgesellschaft MEDIVERBUND AG bzw. ein von 
ihr bestimmtes Abrechnungszentrum auf Grundlage 
von § 295a SGB V erfolgt. 
Ihre Einwilligungserklärung ist Bestandteil der Teil- 
nahmeerklärung. Mit Ihrer Teilnahmeerklärung be- 
stätigen Sie, dass Sie mit den im Folgenden näher 
beschriebenen Einschreibe-, Datenerhebungs- 
, -übermittlungs-, -speicherungs-, -verarbeitungs- 
und -nutzungsvorgängen einverstanden sind. 
Damit Sie sofort die Vorteile des Moduls nutzen kön- 
nen, kann der Facharzt, der Sie einschreibt, bereits 
am Tag der Einschreibung mit Ihrer Einwilligung das 
Modul im Facharztprogramm realisieren. Damit wird 
ein sofortiger Behandlungsbeginn ermöglicht. Sie wil- 
ligen in die datenschutzkonforme Übertragung von 
Abrechnungsdaten, die aus solchen Behandlungen 
resultieren, sowie dem Befundaustausch zwischen 
den beteiligten Leistungserbringern ein. 

 
Versichertenbefragung 

Für die Bosch BKK ist es wichtig, Ihre Meinung 
zum Hausarztprogramm und Facharztprogramm 
zu erfahren. Nur so ist es möglich, Ihre Wünsche 
und Erfahrungen in die Verbesserung der Versor- 
gungsverträge einzubringen. 
Zu diesem Zweck werden Ihre Kontaktdaten 
(Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) ggf. 
an ein unabhängiges Marktforschungsinstitut 
übermittelt, nicht jedoch Ihre Teilnahme am Mo- 
dul. Die Befragung umfasst nur Ihre Meinung zum 
Hausarztprogramm und zum Facharztprogramm. 
Vor einem potentiellen Anruf erhalten Sie die 
Möglichkeit, dem anstehenden Telefonat zu wi- 
dersprechen. Ihre Teilnahme an einer Befragung 
ist freiwillig. Mit der Unterschrift auf der Teilnah- 
meerklärung erklären Sie gleichzeitig Ihre Einwil- 
ligung in die Übermittlung dieser Daten. 

 
Befundaustausch 

 
 

Um für Sie eine optimale Versorgung sicherstellen zu 
können, ist der Austausch von Befunden zwischen 
den „Leistungserbringern“ (Therapeuten, behan- 
delnde Ärzte) notwendig. 
Mit der Unterzeichnung der Datenschutz-Einwilli- 
gungserklärung erklären Sie ausdrücklich Ihr Einver- 
ständnis, dass Auskünfte über Ihre Teilnahme am 
Modul sowie Befunde zwischen den beteiligten Leis- 
tungserbringern ausgetauscht werden. Dies wird in 
Form von Arztbriefen oder Berichten von Therapeu- 
ten erfolgen. 
Darüber hinaus ist im Fall eines Arztwechsels wäh- 
rend der Therapie mit Zepatier eine Weiterleitung Ih- 
rer Behandlungsdaten von Ihrem aktuellen Facharzt 
zum neuen Facharzt notwendig. Hierfür entbinden 
Sie Ihren Facharzt von seiner Schweigepflicht. 
Eine anderweitige Verwendung der Befunde sowie 
die Weiterleitung an die Bosch BKK und andere Stel- 
len erfolgt nicht. 

 
Datenübermittlung und -zusammenführung 

 
 

Ihr gewählter Facharzt übermittelt für Ihre Versor- 
gung Diagnosen sowie Abrechnungs- und Verord- 
nungsdaten datenschutzkonform als verschlüsselten 
elektronischen Datensatz an die Bosch BKK und ME- 
DIVERBUND AG zu Abrechnungszwecken. Zusätz- 
lich helfen diese Daten der Bosch BKK, Versicherte 
bei Bedarf zu beraten. Für Ihre Teilnahme am Modul 
wird kein weiteres Merkmal im Datensatz aufgenom- 
men und übermittelt. Ihre Teilnahme ist nur aus den 
im nächsten Absatz beschriebenen Gebührenord- 
nungspositionen abzulesen, die der Managementge- 
sellschaft und der Bosch BKK übermittelt werden. 

 
Zusätzliche Datenerhebung bei der Abrechnung 

 
 

Die Abrechnung ärztlicher Leistungen erfolgt im 
Bosch BKK-Facharztprogramm über sogenannte Ge- 
bührenordnungspositionen (GOP). 
Die GOP für die Abrechnung des Moduls wurden an- 
hand unterschiedlicher Parameter der Erkrankung 
Hepatitis C aufgeschlüsselt. Das heißt abhängig von 
Ihren medizinischen Merkmalen werden unterschied- 
liche GOP abgerechnet. 
Hierbei werden sowohl genaue Merkmale übermittelt 
als auch gruppierte Informationen. Dies betrifft als ge- 

 
 



naue Übermittlung den Genotyp Ihres Hepatitis C-Vi- 
rus (Genotyp 1a, 1b oder 4) und die mögliche Reak- 
tivierung einer bestehenden Hepatitis B-Infektion. Als 
gruppierte Informationen sind die Viruslast vor Be- 
ginn der Therapie (> oder ≤ 800.000 IE/ml), die soge- 
nannten Resistenz-assoziierten Varianten des Virus 
(RAV; vorhanden oder nicht vorhanden) und der Ab- 
schluss Ihrer Therapie (kein Virus mehr nachweisbar 
oder Virus noch nachweisbar) betroffen. 
Diese zusätzlichen Daten werden gemäß §295a SGB 
V über die Managementgesellschaft MEDIVER- 
BUND AG an die Bosch BKK übermittelt. Dieser Da- 
tenerhebung, -übermittlung, -speicherung, -verarbei- 
tung und -nutzung stimmen Sie mit Ihrer Teilnahme- 
erklärung zu. 

 
Schweigepflicht und Datenlöschung 

Im Modul sowie im Hausarztprogramm und Facharzt- 
programm ist die Einhaltung der ärztlichen Schwei- 
gepflicht nach der Berufsordnung der Ärzte und dem 
allgemeinen Strafrecht gewährleistet. Für personen- 
bezogene Dokumentationen in der Arztpraxis finden 
die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen unter Berück- 
sichtigung der berufsrechtlichen Vorschriften Anwen- 
dung. Die maschinell gespeicherten Daten werden 
auf der Grundlage der gesetzlichen Anforderungen (§ 
304 SGB V in Verbindung mit § 84 SGB X) bei Ihrem 
Ausscheiden aus dem Modul gelöscht, soweit sie für 
die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen nicht 
mehr benötigt werden, spätestens jedoch 10 Jahre 
nach Beendigung Ihrer Teilnahme am Facharztpro- 
gramm. 



 
Informationspflicht bei Erhebung personenbezogener Daten 
(Artikel 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung) 

 
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen - für die Durchführung des Bosch BKK Facharztpro- 
gramms 

 
Bosch BKK 
Kruppstr. 19 
70469 Stuttgart 

 
E-Mail: Besondere.Versorgung@Bosch-BKK.de 

 
 

2. Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 

Bosch BKK 
Maik Schröter 
Datenschutzbeauftragter  
Kruppstr. 19 
70469 Stuttgart 
E-Mail: Datenschutz@Bosch-BKK.de 

 
 

3. Welche Daten werden innerhalb des Bosch BKK-Facharztprogrammes verarbeitet? 
 

Für Ihre Teilnahme am Bosch BKK-Facharztprogramm werden folgende Daten von Ihrem/r Haus- und/o- 
der Facharzt/ärztin bzw. Therapeuten/in verarbeitet: 

 
• Name, Vorname 
• Krankenversicherungsnummer 
• Anschrift 
• Geburtsdatum 
• Versichertenstatus 
• Individueller Teilnahme-Code 
• Teilnahmestatus am Bosch BKK-Hausarzt-/Facharztprogramm 

 
Diese Daten werden in elektronischer Form zunächst vom Arzt an die Managementgesellschaft MEDIVERBUND 
AG und von dort über eine beauftragte Abrechnungsstelle an die Bosch BKK weitergeleitet. Beide Stellen unter- 
liegen ebenfalls den deutschen Datenschutzvorschriften. Rechtsgrundlage: § 140a Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 SGB 
V, i.V.m. § 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 SGB V. Gemäß diesen Vorschriften erfolgt die Teilnahme am Bosch BKK- 
Facharztprogramm nur, wenn der Versicherte seine Teilnahme schriftlich erklärt und mit dieser Teilnahmeerklärung 
schriftlich in die erforderliche Datenverarbeitung einwilligt. Die Teilnahme am Bosch BKK-Facharztprogramm ist 
somit an die Einwilligung in die Datenverarbeitung gekoppelt. 

 
Wer ist die Managementgesellschaft? 

 
Die MEDIVERBUND AG ist ein Zusammenschluss von Ärztenetzen für Vertragsärzte, die sich u.a. um Leistungs- 
abrechnungen der niedergelassener Ärzte und Psychotherapeuten kümmert. 

 
Bei einer Leistungsinanspruchnahme innerhalb des Bosch BKK-Facharztprogramms werden folgende 
Daten von Ihrem/r behandelnden Facharzt/ärztin bzw. Therapeuten/in für die Bosch BKK verarbeitet: 

 
Allgemeine Daten: 

 

• die Krankenkasse, einschließlich eines Kennzeichens für die Kassenärztliche Vereinigung, in deren Be- 
zirk der Versicherte seinen Wohnsitz hat, 

• den Familiennamen und Vornamen des Versicherten, 
• das Geburtsdatum des Versicherten, 
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• das Geschlecht des Versicherten, 
• die Anschrift des Versicherten, 
• die Krankenversichertennummer des Versicherten, 
• den Versichertenstatus, 
• den Zuzahlungsstatus des Versicherten, 
• den Tag des Beginns des Versicherungsschutzes, 
• bei befristeter Gültigkeit der elektronischen Gesundheitskarte das Datum des Fristablaufs, 
• Tag der Leistungsinanspruchnahme, ggf. Uhrzeit hierzu 

 
Gesundheitsdaten: 

 
• Erbrachte ärztliche Leistungen bzw. Leistungsziffern (Näheres hierzu ergibt sich aus Seite 2 dieses Merk- 

blatts.) 

• Diagnosen und Prozeduren gem. den Vorgaben des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation 
und Information 

• Verordnungsdaten 

 
Zur Abrechnung der Leistung überträgt der/die Arzt/Ärztin bzw. Therapeut/in die vorgenannten Daten an die Ma- 
nagementgesellschaft und diese anschließend über die beauftragte IT-/Abrechnungsstelle an die Bosch BKK. 
Rechtsgrundlage: § 295a Abs. 1 SGB V. Gemäß dieser Vorschrift erfolgt die Daten-übermittlung nur, wenn der 
Versicherte bei der Teilnahme am Bosch BKK-Facharztprogramm in diese Übermittlung eingewilligt hat. Eine sol- 
che Übermittlung ist Voraussetzung für die Teilnahme am Bosch BKK-Facharztprogramm. 

 
 

4. Für welchen Zweck werden die zuvor genannten Daten verarbeitet? 
 
Die Verarbeitung der in Ziffer 3. genannten Daten erfolgt bei dem/der behandelnden Arzt/Ärztin bzw. Therapeu- 
ten/in ausschließlich zur Behandlung des Versicherten einschließlich der Abrechnung der vertragsärztlichen Leis- 
tungen, bei der Managementgesellschaft ausschließlich zum Zwecke der Abrechnung der vertraglichen Leistungen 
mit dem behandelnden Arzt und der Bosch BKK. Die Verarbeitung bei der Bosch BKK und deren beauftragte IT- 
/Abrechnungsstelle erfolgt zum Zwecke der Durchführung und Abrechnung des Bosch BKK-Facharztprogrammes 
(einschließlich Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen). 

 
Zur Durchführung des Bosch BKK-Facharztprogrammes gehört auch die Durchführung einer Zufriedenheitsbefra- 
gung der teilnehmenden Versicherten. Näheres hierzu ergibt sich aus Seite 2 dieses Merkblattes. 

 
 

5. Wie lange werden die Daten gespeichert? 
 
Die Teilnahmeerklärung sowie die maschinell gespeicherten Daten werden auf Grundlage der gesetzlichen Anfor- 
derungen (§ 304 SGB V i. V. mit § 84 SGB X) bei einer Ablehnung Ihrer Teilnahme an oder bei Ihrem Ausscheiden 
aus dem Bosch BKK-Facharztprogramm gelöscht, soweit sie für die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen nicht 
mehr benötigt werden, spätestens jedoch 10 Jahre nach Beendigung Ihrer Teilnahme am Bosch BKK-Facharzt- 
programm. 

 
 

6. Bei welcher Stelle können datenschutzrechtliche Beschwerden eingereicht werden? 
 
Datenschutzrechtliche Beschwerden können beim Datenschutzbeauftragten der Bosch BKK eingereicht werden 
oder bei 

 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Tel.: 0228/997799-0 
Fax: 0228/997799-550 
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de 

 

Stand: Juli 2024 
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